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Öffnungszeiten Landratsamt 
 
Wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen. Um 
Abläufe effizienter zu gestalten und unnötige 
Wartezeiten zu reduzieren, bitten wir Sie, ei-
nen Termin zu vereinbaren. Nehmen Sie hier-
zu gerne Kontakt mit den jeweiligen Organisa-
tionseinheiten auf. Weitere Informationen dazu 
finden Sie unter www.landkreis-schweinfurt.de  
 
Allgemein 
Montag 08:00 - 12:00 
Dienstag 08:00 - 12:00, 14:00 - 16:00  
 
Mittwoch 08:00 - 12:00 
Donnerstag 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 
Freitag  08:00 - 12:00 
 
Bürgerservice & Kfz-Zulassung 
Montag  07:30 - 13:00 
Dienstag 07:30 - 16:00 
Mittwoch 07:30 - 13:00 
Donnerstag 07:30 - 17:00 
Freitag  07:30 - 13:00 
 

Notdienste 
 
Stadt und Landkreis Schweinfurt 
Notruf:           112 
Feuerwehr:          112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:          116 117 
 
Bei Zahnärzten und Apotheken wird der Not-
dienst im Wechsel sichergestellt.  
Aktuelle Informationen zu den diensthabenden 
Zahnärzten und Apotheken erhalten Sie im In-
ternet unter: 

- Zahnärzte: www.notdienst-zahn.de 
- Apotheken: www.apotheken.de oder 

www.aponet.de 
 

Amtliche Bekanntmachungen Teil I 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses 
Amtsblattes: 
 
Anlage 1: Aufgebot eines verlorengegangenen 
Sparkassenbuches 
 
Anlage 2: Bekanntmachung der Sitzung des 
Kreiswahlausschusses zur Feststellung des 
Ergebnisses der Wahl zum Europäischen Par-
lament am 09.06.2024 im Landkreis Schwein-
furt 
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AUFGEBOT EINES VERLORENGEGANGENEN 

SPARKASSENBUCHES 

 

 

 

Das nachstehend aufgeführte Sparkassenbuch, ausgestellt von der Sparkasse Schweinfurt-Haß-

berge, ist als verloren gemeldet und soll auf Antrag von Name gemäß Art. 33 - 42 AGBGB für kraftlos 

erklärt werden: 

 

 Nr. 3302386226 Kontoinhaber  Hilmar Elflein      

 

An den Inhaber des Sparkassenbuches ergeht die Aufforderung, sein Recht aus dieser Urkunde in-
nerhalb von drei Monaten, gerechnet vom Tage der Veröffentlichung an, bei der Sparkasse 
Schweinfurt-Haßberge, Jägersbrunnen 1 - 7, unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, da 
widrigenfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge  
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Bekanntmachung  
der Sitzung des Kreiswahlausschusses 

zur Feststellung des Ergebnisses der Wahl zum  
Europäischen Parlament am 09.06.2024  

im Landkreis Schweinfurt 
 

 
 
 

Die Sitzung des Kreiswahlausschusses findet statt am 

 

Mittwoch, 12.06.2024, 10:00 Uhr  
im Landratsamt Schweinfurt,  

Zimmer 100A, Großer Sitzungssaal, 1. Stock. 
 

In dieser Sitzung stellt der Kreiswahlausschuss das amtliche Endergebnis der Wahl zum 

Europäischen Parlament im Landkreis Schweinfurt fest (§ 18 Abs. 2 Europawahlgesetz – 

EuWG). 

 

Der Kreiswahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung.  

Er ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzer beschlussfähig (§ 5 Abs. 1 

Europawahlordnung – EuWO).  

 
 
 
 
Schweinfurt, 27.05.2024 
 
 
gez. 
Sonja Weidinger 
Kreiswahlleiterin 

 

 
 
 
 
 


